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16 16/85. ZB

Unsere Meinung

Zehn Jahre
Helsinki-Schlussakte

Das Völkerrecht ist keine kodifizierte Sammlung

von Rechtssätzen. Es ist auch nicht dank
einem Vollzugsorgan durchsetzbar, wie nationale

Gesetze es dank der Polizei sind. Das
Völkerrecht ist zum Teil ungeschriebenes
Gewohnheitsrecht. Es nahm seinen Ursprung in der
mittelalterlichen Anwendung des römischen
Privatrechtes auf die sich bildenden Staaten als

Rechtssubjekten und erfährt seine Weiterentwicklung

vor allem durch die zwischenstaatliche

Vertragspraxis, durch Entscheidungen
internationaler Gerichte, durch die Beiträge von
Forschung und Lehre.

Die Geltung des Völkerrechtes richtet sich nach
der Bereitschaft von Regierungen, das Völkerrecht

selber zu achten und dessen Verletzung
durch andere zu missbilligen. Zur Sicherung
des Völkerrechts trägt die öffentliche Meinung
der Welt entscheidend bei.

Die Schlussakte von Helsinki vom 1. August
1975 stellt einen überaus wichtigen Schritt zur
Fortbildung, Verfeinerung und Stärkung des
Völkerrechtes dar. Zwar handelt es sich bei dieser

Akte nicht um einen Staatsvertrag, aber
doch um eine Absichtserklärung von 35 Staaten,

der darum bedeutendes Gewicht zukommt
und die das Völkerrecht massgeblich beein-
flusst. Das gilt namentlich für die Erklärung
über die folgenden Prinzipien, die die
Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten sollen:

1. Souveräne Gleichheit und Achtung der
Souveränität innewohnender Rechte;

2. Enthaltung von der Androhung oder
Anwendung von Gewalt;

3. Unverletzlichkeit der Grenzen;
4. Territoriale Integrität der Staaten;
5. Friedliche Regelung von Streitfällen;
6. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten;

7. Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschliesslich der Gedanken-,
Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit;

8. Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht

der Völker;
9. Zusammenarbeit zwischen den Staaten

entsprechend den Zielen und Grundsätzen der
Charta der Vereinten Nationen;

10. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen
nach Treu und Glauben.

Diese Grundprinzipien werden hier nicht bloss
einmal mehr wiederholt, sondern konkretisiert
und der heutigen Zeit angepasst. Unter dem
ersten Prinzip wird beispielsweise festgehalten:
Die Teilnehmerstaaten haben «das Recht,
internationalen Organisationen anzugehören
oder nicht anzugehören, Vertragspartei bilateraler

oder multilateraler Verträge zu sein oder
nicht zu sein, einschliesslich des Rechtes,
Vertragspartei eines Bündnisses zu sein oder nicht
zu sein; desgleichen haben sie das Recht auf
Neutralität.»

Eine weitere Illustration. Bezüglich des siebten

Prinzips wird in der Schlussakte erklärt: Die
Teilnehmerstaaten «werden sich gleichermas-
sen unter allen Umständen jeder militärischen
wie auch politischen, wirtschaftlichen oder
sonstigen Zwangsmassnahme enthalten, die
darauf gerichtet ist, ihrem eigenen Interesse die
Ausübung der Rechte eines anderen
Teilnehmerstaates, die dessen Souveränität innewohnen,

unterzuordnen und sich damit Vorteile
irgendwelcher Art zu verschaffen. Dementsprechend

werden sie sich unter anderem der direkten

oder indirekten Unterstützung terroristischer

Tätigkeiten oder subversiver oder anderer
Tätigkeiten enthalten, die auf den gewaltsamen

Umsturz des Regimes eines anderen
Teilnehmerstaates gerichtet sind.»

Erstmals sind damit neue Erscheinungen in der
politischen Auseinandersetzung von Staaten,
die sich in den Dienst einer Ideologie stellen,
ins Visier des Völkerrechtes genommen worden.

Natürlich ist einsichtig, dass diesen Prinzipien
längst nicht überall Nachachtung verschafft
worden ist. Eben das lässt sich in völkerrechtlichen

Belangen nicht durch einen Abstim-
mungsbeschluss erzielen, sondern nur durch
die Bereitschaft von immer mehr Regierungen
und Völkern zur Einhaltung dieser Prinzipien
erwirken. Das Gewicht des Völkerrechtes hängt
demnach ab von der Anerkennung, die ihm
zukommt. Diese ist auch das Ergebnis von Erziehung,

Bildung und Information, und das in
einem langsamen, aber steten Prozess der Be-
wusstmachung.

An der Schlussakte von Helsinki hat sich
erstmals ein solcher Prozess der Bewusstmachung
in einem breiteren Ausmass entzündet. In den
meisten Signatarstaaten sind spontan
sogenannte Helsinki-Gruppen entstanden, die sich
der Aufgabe widmen, die Einhaltung der
genannten Prinzipien begleitend zu kontrollieren.
Sie haben damit eine ausserordentlich ermutigende

Entwicklung eingeleitet.

Zu registrieren ist die Tatsache, dass nun am
Ort selbst, wo die Schlussakte vor einem
Jahrzehnt unterzeichnet worden ist, dank der Initiative

von Paul Bernouilli-Vesterä ebenfalls eine
«Helsinki-Gruppe» ins Leben gerufen werden
konnte. Tatsächlich kommt es darauf an, dass

man sich nicht länger mit der Deklamation
hehrer Prinzipien abfindet, sondern diese auch
angewendet sehen will. Peter Sager
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